
RisikopatientInnen in der
Pandemie

Georg Wultsch
AMEZ Graz

MedUniGraz



1.) „Treffen im Ministerium“
Gedankenaustausch

• Diskussion zum Thema Arbeitsmedizin in der
Pandemie in den Anfangsmonaten 2020.

• Erstmals wurde hier mit KollegInnen die Rolle der
Arbeitsmedizin im „Kontext“ RisikopatientInnen
und Arbeitsumgebung angesprochen.

• Gesetzliche Vorgaben gerade in Ausarbeitung.
• Wortmeldung: Schwangere ANInnen sind sicher

keine RISIKOPATIENTEN als pauschale
Feststellung eines Kollegen.



Lösung

• „Es gibt keine Studien die eine negative
Entwicklung zeigen würde…..“

• Hausverstand





2.) Jugendlicher mit „Allergien“

• Attest durch die Hausärztin
• „Diagnose“ wird nicht geteilt sondern Bestätigung

abgegeben.
• Keine Beurteilung durch den Arbeitsmediziner

gewünscht.


• Seit einem Jahr im „home office“ als Lagerlogistiker.
• Lehrabschluss in einem Jahr
• Keine praktische Erfahrung



Lösung

• Gemäß aktuellem Stand der Wissenschaft ist
nur bei erwachsener Personen von einer
besonderen Gefährdung auszugehen. Die
nachfolgenden Kriterien beziehen sich deshalb
nur auf erwachsene Personen. Als besonders
gefährdet gelten:

• 15a
• Nahrungsmittelunverträglichkeiten,

Lactoseintoleranz



Was ist Risikoanalyse / Risikofeststellung in
der Arbeitsmedizin

• … ob von dem Umgang mit einem bestimmten Arbeitsstoff oder
von den Arbeitsbedingungen (Exposition) ein gesundheitliches
Risiko für die Beschäftigten ausgeht.

• Unter Risiko versteht man die bedingte Wahrscheinlichkeit, daß
eine zu einem Zeitpunkt to von einer bestimmten Krankheit nicht
befallene Person danach innerhalb einer definierten Zeitspanne an
ihr erkrankt, wobei vorausgesetzt wird, daß die Person in diesem
Zeitraum nicht in Folge eines anderen Ereignisses verstirbt.
(Kleinbaum et al., 1982).

• Referenzperiode  und  eine auf ein Individuum bezogene Aussage.
• Das Verhältnis des Risikos einer exponierten zu demjenigen einer

nichtexponierten Person ist das relative Risiko. Ein Wert > 1 deutet
somit auf eine Risikoerhöhung durch die Exposition hin.



Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz über die Definition der allgemeinen COVID-19-
Risikogruppe (COVID-19-Risikogruppe-Verordnung)
StF: BGBl. II Nr. 203/2020

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/203


WIE
• Die meisten der betroffenen Personen wurden über

entsprechende Medikamente, die eingenommen
werden müssen, identifiziert. Diese Personen wurden
daher über einen Brief von der Sozialversicherung
informiert.

• Sollte dies nicht geschehen sein, können sich
betroffene Personen bei ihrer behandelnden Ärztin
oder bei ihrem behandelnden Arzt zur individuellen
Risikoanalyse anmelden. Diese wird gemeinsam mit
der Patientin oder dem Patienten durchgeführt.
Besteht eine schwere Grunderkrankung, die diesen
Empfehlungen entspricht, wird ein COVID-19-
Risikoattest ausgestellt.



WER
• Gemäß § 735 Abs 2 ASVG ist nun vorgesehen, dass

die*der behandelnde Ärzt*in nach Vorlage des
Informationsschreibens auf der Grundlage der
Definition der Covid-19-Risikogruppe die individuelle
Risikosituation der betroffenen Person zu beurteilen
und ein Attest ohne Angabe von Diagnosen über die
Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur
Risikogruppe jedenfalls auszustellen hat (Covid-19-
Risiko-Attest).

• Es besteht wie bisher die Möglichkeit ein "positives"
wie auch ein "negatives" Covid-19-Risiko-Attest
auszustellen. Diese Regelung tritt rückwirkend mit 1.
Juni 2020 in Kraft.



ANDERE ERKRANKUNGEN

• Daneben können auch andere, ähnlich
schwere Erkrankungen mit funktionellen
oder körperlichen Einschränkungen einen
besonderen Schutz durch ein COVID-19-Risiko-
Attest begründen.



Freigabe

• Einstufung durch den behandelnden Arzt
• Ausstufung durch den behandelnden Arzt

• Beurteilung einer Risikosituation im Betrieb
durch die ArbeitsmedizinerInnen

• Beurteilung der notwendigen
Schutzmaßnahmen

• PSA



Einstufung der Arbeitsumgebung –
Risiko und Bioaerosole

Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(21), 8114







Ungelöste Fragen

• Welches Risiko ist annehmbar ?
• Welche Verordnungen gelten noch? - VbA
• Gibt es überhaupt ein vertretbares Risiko bei

„lock down“, Massentestungen und massiven
Impfängsten / voraussichtlich mangelnder
Impfbereitschaft.

• Wer beurteilt in Zukunft die mosaikartige
Arbeitsumgebung ? – Geimpfte, FFP2,
Luftreiniger, AK positive etc.



Beurteilung durch den AM

• 1. die betroffene Person kann ihre Arbeitsleistung
in der Wohnung erbringen („Homeoffice“) oder

• 2. die Bedingungen für die Erbringung ihrer
Arbeitsleistung in der Arbeitsstätte können durch
geeignete Maßnahmen so gestaltet werden, dass
eine Ansteckung mit COVID-19 mit
größtmöglicher Sicherheit ausgeschlossen ist;
dabei sind auch Maßnahmen für den Arbeitsweg
mit einzubeziehen.



Risikogruppen und Schutzimpfungen

Das Risiko, sich nach durchlaufener Infektion erneut mit SARS-CoV-2
anzustecken ist um 91 Prozent niedriger als das Risiko, sich erstmalig mit SARS-
CoV-2 zu infizieren.

Neutralisierende AK







• DANKE


